
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Statistikregistergesetzes und weite-

rer Gesetze – Beteiligung nach § 47 GGO 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

haben Sie herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Re-

ferentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Statistikregistergeset-

zes und weiterer Gesetze.  

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des 

Landes Sachsen-Anhalt nimmt unter Einbindung des Statistischen Landes-

amtes Sachsen-Anhalt wie folgt Stellung. 

 

Der Gesetzentwurf ist grundsätzlich zu begrüßen.  

 

Dies gilt insbesondere auch für die mit Artikel 2 Nummern 2 und 3 des Ge-

setzentwurfes angestrebte Erleichterung der Evidenzbasierung von (Bun-

des-)Politik. Dabei sehen die geplanten Regelungen eine Verbesserung 

der Datenlage auf Ebene des Statistischen Bundesamtes vor. Für zukünfti-

ges entsprechendes Erkenntnisinteresse der Länder wäre es hilfreich, 

wenn auch eine Nutzungsmöglichkeit der Daten durch die Statistischen 

Ämter der Länder bestünde.  
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Daher bitten wir um Aufnahme einer Regelung, wonach den Statistischen Ämtern der Länder 

die Daten für Sonderaufbereitungen für das jeweilige Land durch das Statistische Bundesamt 

zur Verfügung zu stellen sind. 

 

Wir bedanken uns für die Prüfung einer entsprechenden Ergänzung in Artikel 2 des Gesetzent-

wurfes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


